
 
 
 
 

Kooperationsvereinbarung 
 

zwischen 
 

der 
Nachbarschaftsschule Leipzig 

(Grund- und Oberschule) 
Gemeindeamtsstr. 8, 04177 Leipzig 

vertreten durch die Schulleiterin Stefanie Schrohenloher 
 

und dem  
Hort der Nachbarschaftsschule 

Odermannstr. 6, 04177 Leipzig 
des Trägers 

Initiative Nachbarschaftsschule Leipzig e.V. 
Odermannstr. 4-6, 04177 Leipzig 

vertreten durch die Hortleiterin Carola Jarchow 
 
 
 

 

 
___________________________________________________________________ 

 
Auf Grundlage der gemeinsamen Vereinbarung des Sächsischen Staatsministeriums 

für Soziales und des Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Kooperation 
von Kindergarten und Grundschule vom 13.08.2003 und der Empfehlung des 

Sächsischen Staatsministeriums für Kultus zur Kooperation von Grundschule und 
Hort vom 27.03.2006 wird folgende Vereinbarung über die Ausgestaltung der 

Zusammenarbeit geschlossen: 
 

(gültig bis 2023) 
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Klassen 4 - 6  -  die zweite Stufe Hort 4 – 6  -  die zweite Stufe 

 

 Unterricht in Jahrgangsklassen 

 Klassenzimmer mit Werkstattcharakter  

 Morgenkreis  

 Lernpatenschaften 

 Notenfreie Leistungsbewertung 

 Altersübergreifende Projektwochen 

 Klassenrat (KR) 

 Projektunterricht (PU) 

 Enge Zusammenarbeit mit dem Hort 
 

 

 Enge Zusammenarbeit mit der Schule 

 2 altershomogene Gruppen der Klassen 4 mit 
Themenräumen als Vorstufe für den Übergang 
zur „Teeniezone“ 

 Offener Bereich der „Teeniezone“ für die 
Klassen 5 und 6 in Themenräumen 

 Zur selbstorganisierten Freizeitgestaltung gibt 
es offene und teiloffene Freizeitangebote (GTA) 
sowie regelmäßige AGs  

 In allen Gruppen finden gruppenspezifische 
bzw. gruppenübergreifende Aktionen 
regelmäßig statt 

 Stundenweise Teilnahme an PU und KR 

 Teilnahme an den Klassenfahrten 

 Begleiteter Übergang in den Schulklub 
 

Klassen 1- 3  -  die Eingangsstufe Hort 1- 3  -  die Eingangsstufe 

 

 6 Klassen 1-3 

 Lernen im altersgemischten Klassenverband 

 Klassenzimmer mit Werkstattcharakter und 
vielen Freiarbeitsmaterialien 

  Morgenkreis 

  Lernpatenschaften 

  Notenfreie Leistungsbewertung 

  Wochenpläne/Lerntagebücher 

  Projektunterricht, Projektkurse, Werkstätten 

  Enge Zusammenarbeit mit dem Hort 
 

 

 Enge Zusammenarbeit mit der Schule 

 6 altersgemischte Gruppen der Klassen 1-3 in 
Gruppenräumen mit Werkstattcharakter 

 Zur selbstorganisierten Freizeitgestaltung gibt 
es offene und teiloffene Freizeitangebote (GTA) 
sowie regelmäßige AGs  

 Feste Bestandteile sind die wöchentlichen 
Gruppentage der Klassen 1-3 

 In allen Gruppen finden gruppenspezifische 
bzw. gruppenübergreifende Aktionen 
regelmäßig statt 

 Teilnahme an den Klassenfahrten 
 

NaSch 
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1. Gemeinsame Grundpositionen  
 

„Das kompetente NaSch - Kind …“ 
 

 
 

 ist selbstständig und selbstverantwortlich. 
 ist vielseitig interessiert und neugierig. 
 lernt mit Kopf, Herz und Hand. 
 kann Wissen anwenden, wiedergeben 

und übertragen. 
 ist konfliktfähig und lösungsorientiert. 
 kann kreativ denken. 
 ist sich seiner Persönlichkeit und seiner 

Fähigkeiten bewusst und entwickelt 
diese. 

 reflektiert sich und das eigene Handeln. 
 begegnet anderen respektvoll und 

tolerant. 
 setzt sich für die Gemeinschaft und 

demokratische Strukturen ein. 
 ist kompetent im Umgang mit digitalen 

Medien. 
 ist stolz, ein NaSch-Schüler bzw. eine                        

                                                           NaSch-Schülerin zu sein! 
 
Schule und Hort arbeiten auf Grundlage eines gemeinsamen Leitbildes zusammen. 
Als Gemeinschaftsschule ist es möglich, altersstufenübergreifend die Entwicklung des 
Kindes und der späteren Jugendlichen intensiv zu begleiten. Orts-, Bezugs- oder 
Institutionswechsel werden so gering wie möglich gehalten. 
 

 Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht das kompetente Kind.  

 Wir sehen das Kind als eigenständige Persönlichkeit mit eigenen Interessen und 
Neigungen, Kompetenzen und Haltungen.  

 Wir respektieren und achten die kindliche Persönlichkeit.  

 Jedes Kind hat das Recht, entsprechend seiner Fähigkeiten gefördert und in seiner 
Entwicklung begleitet zu werden.  

 
Diese Grundpositionen zur Bildung und Erziehung von Kindern sind die Basis unserer 
Kooperationsvereinbarung. Wir sind uns der gemeinsamen Verantwortung für das 
Wohlergehen der Kinder und der ganzheitlichen Förderung ihrer Persönlichkeit bewusst. 
Die Kompetenzentwicklung der Kinder wird durch das Zusammenleben und -lernen in 
altersgemischten Gruppen gefördert.  
Eine aktive Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Nachbarschaft und die Nutzung sozialer 
und kultureller Möglichkeiten unseres Umfeldes ermöglicht es den Kindern, ihre Umwelt zu 
entdecken und zu begreifen. 
Die Arbeitsweise der Einrichtungen weist viele Gemeinsamkeiten auf, wie z.B. der 
Gesprächskreis (Gruppenstunde, Morgenkreis und Klassenrat), projektorientiertes Arbeiten, 
das Schaffen von Räumen für selbstbestimmtes Lernen sowie der Aufbau und die Pflege von 
gemeinsamen Traditionen. 
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2. Gemeinsame Ziele 
 
Grundlegendes Ziel ist die organisatorische und inhaltliche Verbindung der zwei Institutionen 
Schule und Hort, um alle Kinder bis zum Erwerb des Schulabschlusses ganzheitlich in ihrer 
persönlichen und schulischen Entwicklung zu fördern. Auf Grundlage einer engen 
Zusammenarbeit aller pädagogischen Fachkräfte aus Schule und Hort wird die fachliche 
Arbeit intensiviert  
 
Konkrete Ziele sind: 
 

 Alle am Bildungsprozess beteiligten pädagogischen Fachkräfte richten ihre Haltung 
und ihr Handeln entsprechend des gemeinsam zu erreichenden Ziels, die 
Kompetenzentwicklung der NaSch-Schüler zu fördern und zu begleiten, aus. 

 

 Durch die altersübergreifende und projektorientierte Arbeit sowie durch die in den 
Konzepten verankerte Raumgestaltung in Schule und Hort wird der Erwerb dieser 
Schlüsselkompetenzen noch zusätzlich gefördert.  
 

 Ein weiteres Ziel der Kooperation ist die gesamtheitliche Sicht auf das Kind. Auf diese 
Weise bietet die Kooperationsvereinbarung den Lehrkräften der Schule und den 
pädagogischen Fachkräften des Hortes die Möglichkeit, sich gemeinsam zu Experten 
der individuellen kindlichen Bedürfnisse zu entwickeln, um situatives pädagogisches 
Handeln ableiten zu können. 
 

 Das fachliche Handeln, das verantwortungsvolle Handeln sowie das kindorientierte 
Handeln im Kontext einer Schule mit besonderem pädagogischen Profil wird von 
allen Lehrerinnen und Lehrern und Hortpädagoginnen und -pädagogen als 
Selbstverständnis getragen. 
 

 Übergänge innerhalb des Schulsystems (z. B. für Erstklässler, Quereinsteiger) bzw. 
innerhalb der Nachbarschaftsschule (von Klasse 3 zu 4, von Klasse 6 zu 7) werden 
individuell gestaltet und gemeinsam begleitet.  
 

 Schule und Hort setzen zum einen ganz bewusst institutionell bedingte 
Schwerpunkte, indem Zuständigkeits- und Kompetenzbereiche unterschieden werden 
und begegnen zum anderen den Übergängen im Tages- und Wochenrhythmus 
zwischen Schule und Hort mit einer besonderen Aufmerksamkeit und Sorgfalt.  
 

 Schule und Hort schenken einander Vertrauen in die Erfüllung der unterschiedlichen 
Aufträge. Kommunikation findet auf und durch alle Ebenen hinweg statt. 
 

 Herausforderungen und Probleme werden gemeinsam gelöst, Ziele und Visionen 
gemeinsam entwickelt. 
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3. Zusammenarbeit Schule und Hort 
 
 
Beratungen auf 
Leitungsebene 

 ESL 

 Arbeitstreffen zwischen SL + HL  
1x monatlich 

 Campustreffen nach Bedarf in Abstimmung mit GF und KL 

 GTA-Steuergruppe 
 

Beratungen der 
pädagogischen 
Fachkräfte 

 Teamberatungen Schulteam – Hortteam mindestens 1x im 
Halbjahr und nach Bedarf (Feste, Projekte usw.) 

 Beteiligung des Hortes bei Klassenstufenkonferenzen Kl. 
4-6 

 Beteiligung der Hortpädagoginnen und -pädagogen bei der 
Klassenbildung Klasse 1 und Klasse 4 

 Einbindung des Hortes in die Integrationsberatungen der 
Schule 
 

Pädagogische 
Zusammenarbeit 

 Intensive Zusammenarbeit von Klassenlehrer und 
Bezugspädagoge einer Klasse  

 Bezugspädagogen und Klassenlehrer stimmen sich 
regelmäßig über die Kinder ab 

 Zuarbeiten zu LEBs Kl. 1-3 durch Hortpädagoginnen und  
-pädagogen 

 Zusammenarbeit während der Schnuppertage, 
gemeinsame Reflexion  

 Elternabende werden gemeinsam von Lehrkräften und 
pädagogischen Fachkräften des Hortes durchgeführt 

 Elterngespräche und Stammtische werden in Abhängigkeit 
von Auftrag, Inhalt und nach Möglichkeit von Lehrkräften 
und pädagogischen Fachkräften des Hortes gemeinsam 
durchgeführt  

 Den Lehrer-Eltern-Schüler-Sprechtag gestalten alle 
Klassenlehrer der Klassen 4 bis 6 weitestgehend mit ihrem 
Bezugspädagogen gemeinsam, in Kl. 1 bis 3 finden 
Gespräche ebenfalls nach Möglichkeit gemeinsam statt. 

 Teilnahme an der Zeugnisausgabe zum Halbjahres- und 
Schuljahresende 

 Die Hortpädagogen unterstützen die Schule bei der jährlich 
im Herbst stattfindenden Kunstprojektwoche bzw. 
fächerverbindenden Woche und leiten 1 Arbeitsgruppe pro 
Team 

 Personelle Unterstützung des Unterrichts durch den Hort 
(Projektunterricht und Klassenrat der Klassen 4 bis 6) 

 Patenklassensystem gemeinsam nutzen 
 

 
Feste und Feiern  Vorbereitung und Programmgestaltung des Schulanfangs 

durch Lehrkräfte und Hortpädagoginnen und -pädagogen 

 Gestaltung des Faschingsprogrammes unter Einbezug der 
Schüler, Gestaltung der Angebote und des Tagesablaufes 
beim Fasching (Vorbereitung in der AG Fasching – mit 
Vertreterinnen und Vertretern der verschiedenen 
Altersgruppen von Schule und Hortes) 
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 Lehrkräfte und Schulleitung werden zu den Hortfesten 
eingeladen 

 
Sonstiges  Begleitung der Klassenfahrten erfolgt nach personeller 

Verfügbarkeit 

 An Klassenveranstaltungen und “Außerhaus-Unterricht“ 
beteiligen sich die pädagogischen Fachkräfte des Hortes 
im Rahmen des verfügbaren Stundenkontingents (in der 
Regel außerhalb von Beratungszeiten) 

 Betreuung der Hortkinder bei Unterrichtsausfall und in 
Freistunden ab 11.20 Uhr im Hort 

 in der Mittagspause betreuen die Hortpädagoginnen und  
-pädagogen die Kinder, die Unterrichtsschluss haben 

 gemeinsame päd. Tage / Klausurtagungen sind 
schuljahresweise zu prüfen 

 gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit (Homepage, 
Gemeinwesenarbeit u. ä.) 

 gegenseitige Nutzung von Räumen 
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Ende SJ 
20/21 

4. Gemeinsame Kooperationsvorhaben 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beteiligung Hortpädagoginnen und -pädagogen 
an Klassenbildung Klasse 4 

 Beteiligung Hortpädagoginnen und -pädagogen 
an Elternabenden 

 Beteiligung an ER-Sitzungen in gegenseitiger 
Absprache bzw. nach Einladung durch ER 

 Umsetzung Stadtteiloper 
 Treffen der GTA Steuergruppe 
 Gemeinsamer Schuljahresabschluss mit 

Lehrkräften und Hortpädagoginnen und  
-pädagogen 

 Gemeinsamer Schuljahresabschluss und 
Reflexion SL und HL 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Beteiligung Vorbereitungswoche (ESL, 
Auftakttreffen Schulteam + HL + KL, 
Klassenstufentreffen mit Hortpädagoginnen und  
-pädagogen) 

 Gemeinsamer Auftakt: Schuleinführung unter 
Beteiligung aller Lehrkräfte und 
Hortpädagoginnen und -pädagogen 

 Jahresarbeitsthema „Stadtteiloper“ Umsetzung 
einer gemeinsamen Schuleingangsphase 
(Erstklässler bis Oktoberferien nur bis 4. Stunde 
Unterricht) 

 1. Schulwoche (Auftaktwoche) unter Beteiligung 
der Hortpädagoginnen und -pädagogen (Zoo, 
Unterrichtsgänge, Aktionen mit Patenklassen, 
Frühstück u. ä.) 

 30 Jahre NaSch (auch: Eröffnung HH, Einbinden 
Stadtteiloper, Öffnung für Eltern und in den 
Sozialraum) 

 Einbinden in Projektwochen der Schule 
(Kunstprojektwoche = Stadtteiloperprojektwoche) 

 Lehrkräfte über Hortprojekte informieren und als 
Gäste bei Festen einladen, Schule versucht 
gemeinsamen Unterrichtsschluss für alle 
betreffenden Kinder an Festtagen zu planen 

 Gemeinsamer Infoelternabend für interessierte 
Schulbewerber, Folgetermin ggf. „Eltern für 
Eltern“ 

 Martinstag gemeinsam mit Schule reaktivieren 
(Schule über Stadtteiloper einbinden) 

 Gegenseitige Betreuung der Kinder an päd. 
Tagen 

 Integrationsberatung Schule – Hort etablieren 
 
 
 Weihnachtskonzert von und für Beteiligte am 

 

 SJ 
21/22 
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Campus 
 Gemeinsame Planung, Durchführung und 

Auswertung der Schnuppertage 
 Gemeinsamer Fasching von Schule und Hort 
 „Offenes“ Osterfrühstück Lehrkräfte und 

Hortpädagoginnen und -pädagogen gemeinsam 
 Arbeitseinsätze von Schule und Hort 

synchronisieren 
 Willkommens- und Verabschiedungskultur 

etablieren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Überarbeitung/Anpassung 
Schulaufnahmeverfahren 

 Überarbeitung: PU 
 Überarbeitung GTA – Konzeption und 

Organisation sowie Anpassung der Umsetzung in 
Schule und Hort (Tagesrhythmus) 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Ab SJ 
22/23 
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5. Termine im gemeinsamen Jahresarbeitsplan 
 
Monat Ereignis 

 

August • Vorbereitungswoche (Projektplan an Hort) 
• Schulanfang 
• 1. Schulwoche 
• Sportfest 

September • Info-EA Bewerber NaSch 
• Hort: Kl. 1-6 Projektwochen mit Abschlussfest 
• Lehrerklausur 
• Schule Projektwochen 

Oktober • Schnupperwochen GTA  
• Arbeitseinsatz Hort 

November • Pädagogischer Tag Hort 
• Projektwoche oder Kunstprojektwoche bzw. fächerverbindender 

Unterricht 
• 11.11. Martinstag/Teiltag 
• LES- Sprechtag 
• Losziehen Kl. 1 

Dezember • Adventsfeier 
• Weihnachtskonzert 
• Elternabend Ablauf Schnupperwochen 

Januar • Klassenstufenkonferenzen 
• Elternabend Eltern für Eltern 

Februar • Schnupperwochen 
• Fasching 
• Anmeldungen Klasse 5 

März • Schnupperwochen 

April • Osterfrühstück Schule/Hort 
• Arbeitseinsatz Hort 

Mai • Klassenbildung Kl. 4 
• Pädagogischer Tag Hort 
• Beantragung und Durchführung Klassenfahrten 
• Prüfungen 
• Meldung Wiederholer —> danach Entscheid Quereinstieg 

Juni • Elternabend neue Klassen 4 
• Aufnahmebescheide Kl. 5 
• Klassenstufenkonferenzen 
• Prüfungen 
• Jahresarbeitspläne (Schule/Hort) neues SJ  

Juli • NaSchfest 
• Zeugnisausgabe Kl. 10  
• letzte Schulwoche 

ohne Termin • Fahrradausbildung Kl. 4 (TN Hort, wenn mgl.) 
• Zooschultermine (Beteiligung Hort immer) 
• Schulkonferenz zweimal 
• ESL 
• GLK/DB 
• freibewegliche Ferientage 
• LRS-Verfahren 
• Verfahren Antrag auf sonderpädagogischen Förderbedarf 
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6. Gemeinsame Reflexion 
 

 Regelmäßige Absprachen und Abstimmung zwischen den Kooperationspartnern zur 
Vorbereitung, Planung und Auswertung der gemeinsamen Vorhaben 

 Gegenseitiger zuverlässiger und zeitnaher Informationsfluss (z. B. bei Ausfall, 
Stundenplanänderungen, Unterrichtsveranstaltungen außer Haus, Krankheit) 

 Zeitnahes gemeinsames Finden von Lösungen bei Herausforderungen 
 

 

7.  Gültigkeit der Vereinbarung 
 
Die Vereinbarung tritt mit Wirkung des Unterzeichnungsdatums in Kraft und ist gültig bis zum 
31.07.2023. 
 
Die Kooperationspartner Schule und Hort verpflichten sich, die Kooperation auf Dauer zu 
schließen.  

 
8.  Salvatorische Klausel 
 
Durch eine etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen wird die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen nicht berührt, es sei denn, dass der Vertrag ohne die unwirksame 
Bestimmung nicht mehr seinem Sinn und Zweck entsprechend durchgeführt werden kann. 
Die unwirksamen Bestimmungen sind daher so auszulegen, dass sie dem Willen der 
Vertragsschließenden entsprechen. 
 
 
 
 
Leipzig, den 28.01.2022 
 
 
 
 
__________________________________ 
Stefanie Schrohenloher/Schule 
 
 
 
 
__________________________________ 
Carola Jarchow/Hort 
 

 
 
 
 


